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Von den Heirathen.
H. 8866.

Keine  der in den folgenden Paragraphen genannten Militär - Personen und

Angehörigen des Militär - Körpers darf sich  ohne Erlaubniß desjeni¬
gen Chefs verehelichen , der nach der nachfolgenden Bestimmung dieselbe zu ertheilen
berechtiget ist.

h. 866 - .

istens : Die Heirathserlaubniß errheilen Seine Majestät selbst:
s ) Der gesammten Generalität.

L ) Den General - und Flügel - Adjutanten , und
«) allen bey der Armee ungestellten Obersten , nachdem sie vorher ihren Regiments-

Inhabern , die Obersten der Gränz - Regimenter aber dem Gränz - Inspektor,
wenn diese Stelle besetzt ist , so wie die Obersten der zur Artillerie und dem
Ingenieurs - Corps gehörigen Truppen und Branschen den betreffenden Direk¬
toren hiervon die Anzeige erstattet , und ihre Zustimmung erhalten haben.

Das dießfallsige Ansuchen muß von jedem Generale und von den erwähnten
Stabs - Officieren im ordentlichen Dienstwege durch den k. k. Hofkriegsrath
an Seine Majestät gelangen.

§. 8666.
2 tens : Die General - Commanden in den Ländern , die Armee - General¬

oder abgesonderten selbstständigen Truppen - Corps - Commanden:

») Allen Stabs - und Ober - Officieren vom Oberst - Lieutenant abwärts , dann den
Stabsparteyen derjenigen ihnen unterstehenden Regimenter , welche keinen Inha¬
ber , Direktor oder Inspektor haben , oder wo die Stelle des Inhabers , Di¬
rektors oder Inspektors vacant ist.

Der Marine.

Des Militär -Fuhrwesens -Corps mit Einschluß der Rechnungs -Adjunkten.

» Thierarzeney - Institutes.
» Pontoniers - Bataillons.
» obersten Schiffamtes mit seinen untergebenen Schiffämtern.

» Gränz - CordonS.
Der Jäger - Bataillone und bezugsweise Divisionen.

» Garnisons - Bataillone.

» .ungarischen Kronwache.

» Gränz - .Regimenter und des Tschaikisten - Bataillons , dann
» Monturs -- Oekonomie - Commissionen mit Einschluß der Rechnungs-

Adjuncten , und

» Militär -, Gestüts -, Beschäl - und Remontirungs -Departements , wenn
die Stellen der betreffenden Inspektoren , in deren Befugniß

solches eigentlich einschlägt , unbesetzt sind.

Ferner der etwa im Kriege bestehenden leichten Bataillone , Frey -Corps
und Sanitäts - Compagnien.

Zu ^ dcr sieirath einer Mi¬
litär - Person wird die vorläu¬
fige Erlaubnis der betreffen¬
den Behörde erfordert.
Hkth.am io . Zun - 8ir . V 2,85.

Die Heirathserlaubnifi er-
kheilen entweder «) Seine
Majestät der Kaiser , oder
Hkth . am,6 , Feb. 8o3.

» » lo . Ju » . 8,2 . 6 2>8? .
» » 3. Apr . 9 ,8.
»» -» 6. May8 >8. 6 336 n.
>» » >7. MärjOiy . 720.

r.) Die General - oder Corps-
Cominanden.
Hkth.am >0. Zun . 9,2 . 6 2,85.

Band. vin.
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Die Heirathsbewill -qudMu
für die Gränz - oder Oekons-
inie - Practicanten ertheilt der
Hofkriegsrat -,.
Hkrh- am >6. 2 ul . 312. v riy/j.

«) Der General - Artiklerie-
Direclor;

Der Pack - Reserve.
» Fleisch - Regie.
» Feldspitäler , wenn die dabey Angestellten nicht zu einem Regi¬

ments oder Corps gehören.

I-) Den Stabs - und Ober - Officieren vom Oberst -Lieutenant abwärts , welche bey dem

Platz - Personale einer Festung oder als Casernen - Verwalter , oder bey Garni»
sons - Spitälern , Transports - Häusern , beym Conscriptions - oder bey einem
sonstigen Geschäfte in den Landern angestellt , und zu keinem Regimente oder

Corps gehörig sind.
o) Den bey demselben Angestellten General - Auditor - Lieutenants , Stabs - und Gar¬

nisons - Auditoren , und dem feldärztlichen Personale.

A) Allen , Pensionirten inner - und außerhalb der Invaliden -Häuser , so wie auch den
mit Beybehalrung des Militär - Charakters ausgetretenen Obersten und übrigen
Stabs - und Ober - Officieren , dann Stabsparteyen.

e ) Den Prima - Plamsten und der Mannschaft vom Wachtmeister abwärts bey den
Gestüts - , Beschäl - und Remontirungs - Departements , in Ermangelung der

Jnspectores ; widrigen Falles diese die Bewilligung zu errheilen haben.
1) Den Leuten vom Unter -Officrere abwärts , und den mit ihnen glelchgehendenPrima-

Planisten aller Branschen , für welche bloß Halb - Invaliden gewidmet sind,
als zum Beyspiel : Gränz - Cordon , Thierarzeney -Institut , Feldspitaler , Fleilch-
Regie , ungarische Kronwache u . s. w.

Z) Den in Friedens - Stationen angestellten Ober - Stabs - , Stabs - und Unter-
Stabs - Profoßen , Stockineistern und Militär - Freymännern in der Gränze.

Ir) Den Verpflegs - Oberdackermelstern und oem übrigen Bäcker - Personale vom Unter-
Officrere abwärts.

i ) Den bey dem Platz - Personale angestellten Functions - Corporalen.

k ) Den in den Casernen als Hausmeister angestellten Militär - Individuen.
l) Allen Invaliden , sie mögen in den Invaliden - Hausern oder in der Patental-

Versorgung sich befinden , ober Mit eurer Reservations - Urkunde versehen seyn. Die

Befugnrß zur Ertherlung der landesfürstlichen Dffpens bey vorhandenen verboths-
nen Graden der Verwandtschaft unrer den Beurlaubten aber steht jener Behörde

zu , die die Gerichtsbarkeit über die Brautwerber aus -uüben hat ; da nun die
Patenral - Invaliden nicht unter der Militär - , sondern unter der Civil - Gerichts¬
barkeit stehen , so gehört es in die Competenz der Civil - Behörde , über derlei)

Dispens - Gesuche zu entscheiden , dem General Commando hingegen bleibt es
Vorbehalten , wenn der Parental - Invalide - Brautwerber diese Dispens erwirket

hat , die wirkliche Abschließung der Ehe entweder zu gestatten , oder zu versagen.
rn ) In den Militär - Gränzen allen Chargen , welche weder m den Stand ernes

Gränz - Regimentes , noch in die Categone der Beamten gehören , und deren
Witwen nicht pensionsfähig sind.

tz. 83 üy.

Nur die Heirathsgesuche der Gränz - oder Oekonomie - Practicanten müssen jedes Mal)

der h 0 fk r i e g s r a t h l ichen Bewilligung  unterzogen werden.
H. 8870.

3tens : Dem General - Artillerie - Director,  so fern derselbe seine Befugnis;

nicht den Inhabern oder den verschiedenen Commandanten überläßt:
a) Den Stabs - und Ober - Officieren vom Oberst - Lieutenant abwärts , dann den

Stabsparteyen der Feld - Artillerie - Regimenter , des Bombardier - CorpS , des

Feldzeugamtes und der Garnisons - Artillerie.
-L) Dem gesammten Personale aller zur Artillerie gehörigen Branschen.
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>i) der General - Genie - Di¬
rekter;

s) Die RegimerUS-Jnhaver;

h. 8871.

4tens : Aer General - Genie - Director:

a) Den Stabs - und Ober - Officieren vom Oberst - Lieutenant abwärts , dann den
Stabsparteyen des Genie - Corps , des Mineurs - und Sappeurs - Corps.

l, ) Den bey der Ingenieurs - Akademie angestellren Stabs - und Ober - Officiere des

Zngen ^ urs - Cvrps.
0) Den Fortifications - Rechnungsführern und Rechnungsführers - Adjuncten , den For-

tifieationö - Fourieren und den Schanz - Corporalen , dann den bey dem Forti-

sicarorlum eigens angestellten , zur Militär - Jurisdiction gehörigen Professio-
nisten und anderen Individuen .'

§. 8872.
5ten s : Die Regiments - Inhaber:

a ) Den Stabs - Officieren vom Oberst - Lieutenant abwärts , den Ober -Officieren , dann
den Stabsparteyen ihrer innehabenden Llnien -Infantene - und Cavallerie - Regimen¬
ter , wie auch der Artillerie - Regimenter , wenn der General - Arrillerie -Dlrecror

ihnen die dießfallsige Befugnrß übertragen hat.
8 ) Den Unrer - Officieren und den mit denselben gleichgehenden Prima - Pianisten

dieser Regimenter in dem Falle , daß sie den Commandanren derselben die Befug¬
nis; hierzu nicht ausdrücklich verliehen haben . ,

§. 8678.
VtenS : Der Ober - Director der Mi litä r - Ca de t t en - Aka dem ie:

a) Den Stabs - und Ober - Officieren vom Oberst - Lieutenant abwärts , dann den
Stabsparteyen dieser Akademie , in so weit dieselben rm Stande eines Regi¬
ments oder Corps nicht geführt werden.

1>) Den daselbst angestellten Unter- Officieren und Dienern.
h. 8874 . '

7tens : Der G ene r a l - O. n a r t i e r - M e i st e r im Frieden und  K r i e g e:
Den Stabs - und Ober - Officieren des General -' Quartier - Meister - Stabes und des

Pioniers - CorpS vom -Oberst - Lieutenant abwärts.
Im Kriege.

s ) Den bey der Armee angesteltten Generalgewaltigern , Ober - Stabs - , Stabs - und
Unter - Stabs - Profoßen.

' K) Allen zum General - Quartier - Meister - Stabe gehörigen Parteyen , als den wirkli¬
chen und Vice - Stabs - Quartier - Meistern , den Ober - und Unter - Wagen - und
Wegmeistern , Stabs - Fourieren , und so weiter.

. §. 8876.
3tens:  Die C 0 mm a n d an  t en : in die Regiments-Datail-

^ Der Linien - Infanterie - , Cavallerie - und Artillerie - Regimenter nach Maßgabe der und Csrps - Comman-VantLN.
ihnen von dem Regiments - Inhaber ertheilten Vollmacht.

k) der Aber - Dircktsr der
Mililär -Caoetten -Akademie

der General - Quortior-
Mclster:

Hrrh .am »o. Iun . s », . ür . ss.

R ) Der Bataillone und Corps , welche keine eigentlichen Inhaber haben , als:
Der Garnisons - Bataillone.
Des Mrneurs - Corps.

v Sappeurs - »
» Plonyiers - «

v Pontoniers - Bataillons.
Der Jäger - Bataillone.
Des Fuhr - und Packwesens.

<4  Der Gränz - Regimenter.
v ) Der Monturs - Oekonomie - Commissionen , jedoch nach vorläufig erhaltener Befug¬

nis; des Monturs - Inspectors.
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Mit wessen Bewilligung die
Grenadier - Bataillons - Eom-
mandaneen die Heirath zuge-
stehen können.
Hkth.am ro. Jun . SiL . O r> 85.

i) Bey der Landwehre;
Hkth- am -6. Oct.

-») hey dem Militär - Fuhr¬
wesen.
Hkth. am ' b. Nsv . Lir . » 5zZ.

r) Der Feld - ?Hkstheken-Di --
rsctsr;

»l Bey der Pclizen - Wache
und den Landes - Dragonern;
Hkth.am ' »- 3 un. 8lr . 6 r>85.

») bey den Garden und der
Hofburgwache.
Hkth.am l " . 2 »N. Sir . S r- 85.

L ) Der verschiedenen Branschen , als:
Bey dem obersten Schiffamte.

» » Militär - Fuhrwesen.

» der Pack - Reserve.
» » Feuergewehr - Fabrik , und
» dem Büchsenmacher -Lehr -Jnstitute , in so weit Ke bey den zuletzt

genannten zwey Branschen von dem General - Artillerie -Di-
recror ausdrücklich dazu bevollmächtiget worden sind.

a ) allen Chargen vom Unter - Officiere abwärts und den mit denselben gleichgehenden
Prima - Planisten.

d ) dem zu den angeführten Branschen gehörigen Handwerks - Personale vom Ober¬
meister abwärts.

h. 8676.

Bey den zusammen gesetzten Grenadier - Bataillonen kann der CoMmandänt derselben

die Heirathserlaubniß nicht anders , als mit Einwilligung des Regiments , von welchem
der Heirathswerber ist , ertheilen.

h . 8877.

Für die Land weh  r S ist in  F r i ed  e n s z e i t en zur V crechel 'ichung de s
Mannes der obrigkeitliche Consens  hinreichend.

Während des Krieges  aber wird zwischen der activen und nichr a c ti-

ven Landwehre,  nähmlich jener , welche im Felde stehet , und der für den Garnisons-
Dienst bestimmten , kein Unterschied gemacht , sondern die HeirathSbewilligung für Land-

wehrmänner in dieser Epoche ganz eingestellet.
H. 8878.

Bey dem Umstande , daß die politischen Behörden die iss, Jahre 1810 von allerhöch¬
sten Orten genehmigte neue Organisirung des Fuhrwesens nicht allgemein gekannt , und
daher die damahls bis zur Einberufung beurlaubte Mannschaft desselben für Beurlaubte
auf unbestimmte Zeit gehalten , und dieselbe nach dem Conscript '.ons - Normale ihrer Juris¬
diction unterstehend geglaubt , und in dieser irrigen Voraussetzung ' sich in die Ertheilung

der Heirathserlaubnisse an solche Mannschaft eingelassen haben / wurde solchen- xvo xvae-
reriro vorkommenden Ehen der nachträgliche Consens dazu ertheilet , ohne einen solchen

Mann zur Verantwortung oder Strafe zu ziehen.
Für die Zukunft hat es aber dabey zu verbleiben , daß sich keine bis zur Einberufung

beurlaubte Fuhrwesensmannschaft ohne Consens des Corps -' Commando ' s verehelichen darf.
tz. 8679.

gtens : Der Feld - Apotheken - Director:
Den bey den Feld - Apotheken und der Medicamenten - Negie angestelltcn La¬

boranten.

§. 8880.

Die bey der P 0 l i z e y - W a ch e und die als L and e s - D r a gone  r bey den Kreisä 'm-
Lern angestelltcn Unter -Officiere , Pritna -Planisten und Gemeinen haben die Heirathserlaubmß

bey den ihnen Vorgesetzten Civil - Behörden anzusuchen , welche solche gegen -den  von der
Braut auszustellenden Renuntiations - Revers auf alle Militär - Beneficien ertherlen können.

tz. 8661.

Die Heirathsbewilligungen für die bey den Garden Seiner Majestät befindlichen Ge¬
nerale , Stabs - und Ober - Officiere , dann Stabsparteyen hängen in jedem einzelnen Falle

einzig und allein von der allerhöchsten Entschließung Seiner Majestät selbst ab.
Bey der Trabanten - Garde und der Hofburgwache hängt die Bewilligung der Hei ->

rathserlaubniß für die Unter - Officiere und Gemeinen von dem Tarte - Capi ä̂n u .'.ter
den bestehenden Beobachtungen ab.



tz. 863 s.

Die im h. 6867 angeführten Chefs sind verbunden , bey Ertheilung einer jeden Heiraths-
bewilligung nicht nur auf dasjenige , was die bürgerlichen und geistlichen Gesetze vorschreiben,

ihr Augenmerk zu richten , sondern auch folgende Rücksichten auf das strengste zu beobachten:
itens:  Daß sich bey einem Regiments , Corps oder bey einer Brausche die Ehen zum

Nachtheile für den Dienst nicht zu sehr anha 'ufen , welches vorzüglich bey dem Offi-

cfers - Corps vermieden werden muß , daher zum Grundsätze aufgestellt wird , daß in
einem Regiments oder Corps nicht mehr als höchstens der sechste Theil des Officiers -Corps

verhrirathst seyn darf . Sollte nach der schon bestehenden Anzahl der verheirateten
Officiere es sich um eine Heirath über dieses Ausmaß handeln , so könnte solches nur
auf den Fall Statt haben , wenn sie dem darum ansuchenden Officiere ganz besondere
Vortheile darbiethen würde , für welche besonderen Falle jederzeit vom Hofkriegsrathe
die Genehmigung eingehohlet werden muß.

H. 86 63 .

Uebrigens tritt für den General - Quartier - Meister - Stab noch die besondere Beobach¬

tung ein , daß die Zahl der verheiratheten Stabs - und Ober - Officiere bey diesem Corps
jederzeit so gering als möglich zu halten , und daher jedem zu demselben aufzunehmenden
Officiere zu erklären sey , daß , wenn er sich verehelichen sollre , seine Transferirung vom
General - Quartier - Meister - Stabe zu einem Regiments unvermeidlich zu erfolgen habe.

§. 8864.

Dagegen wird gestattet , daß , da das Fuhrwesens - Corps , die Beschäl -Departements,
die Gestüts - Posten , die Monturs - Oekonomie - Commissionen , Hie Garnisons - Bataillone,
der Gränz - Cordon , die Platz - Commanden , die Casern - Verwaltung rmd die Garnisons-
Artillerie - Districte , ihre Officiere in der Regel durch Uebersetzungen von anderen Regimentern
und Corps erhalten , bey allen diesen Abtheilungen die Heirathsbewilligungen nicht auf den
sechsten Theil beschränkt , sondern demjenigen , der bey demselben sonst die Heirathsbewilligung
zu ertheilen hat , die Befugniß gegeben werde , solche ohne Beschränkung auf die erwähnte
Zahl zu ertheilen ; dabey ist jedoch immer auf die Verbesserung der häuslichen Umstände die¬
ser Officiere vorzüglich Rücksicht zu nehmen.

tz. 8885 .

stens : Daß die Braut von guter Aufführung und unbescholtenem Rufe , wie nicht minder

von solcher Abkunft seye , damit der Charakter des die Heirath Ansuchenden und das An¬
sehen des Militär - Standes durch eine unanständige Heirath nicht herab gesetzet werde.

. h. 868b.

-3 r ens:  Daß bey Heirathen in den oberen Chargen bis zum Unter - Officiere der standes¬
mäßige Unterhalt während der Ehe , und für die Braut während ihres etwannigen künf¬
tigen Witkbenstandes gesichert sey ; bey Heirathen vom Unter - Offiziere abwärts aber
der Heirarhswerber seine Umstände merklich bessere.

8687.
Die im vorigen Paragraphe angeführte Rücksicht ist . ins Besondere für das Ansehen

des Offieiers - Standes und das damit eng verknüpfte Beste des Dienstes von solcher Wich¬
tigkeit / daß an Individuen bis zum Unter - Officiere in keinem Falle eine Heirathserlaubniß

ertheilet werden kann und darf , bevor nicht bestimmte Nebeneinkünfte , welche das Braut¬
paar außer dem Gehalte des Bräutigams , und die Brant für den Fall des künftigen Wit¬

wenstandes zu beziehen haben soll , ausgewiesen und sicherj gestellt worden sind , indem sie
außer den im Pensiogs - Systeme bestehenden Ausnahmen vom Aerarium keine Pension
erhalten können.

' H. 8836 .

DiesesichergestelltenNebenemkünftewerden die H e i ra t hs - Cau ti  0 « genannt , welche,

mit der Ausdehnung der Verpflichtung zum Heiraths - CautionS - Erlage auf die pensionirten

Unter welchen Rücksichten

die Heirathsbewilligung er-
thcilt werden darf.

Hkth .am lv . JUK 8 , 2.k,iS 6 .

Beobachtung bey dem Gene¬
ral - Quartier -Meister -Stabe.
Hkth .am 7 . 3än . Sn . 6  i> 3.

Beobachtungen bey dem Fuhr¬
wesens -, dann sonstiger Corps
und Branschen.
Hkth . am 9. März 8,3 . 8  833.

Wie die Braut hinsichtlich
des Charakters beschaffen seyn
muff.

Hkth . am 9. März 6 . 3 . u 833.

Was bcy Heirathen hinsicht¬

lich des standesmäffigen Unter¬
haltes während der Ehe ge¬
sichert seyn muff.
Hkth . am 9 März S >3. U 833.

Vorläufige Ausweisung und
Sicherstellung bestimmter Nc,
beneinkünfte als Heiraths-
Caution.

Hkth .am >o . Jniu 812 . s - >85.

Benennung der Nebenein-
künfte.

Hkth am 12. Aug . S - r . 6 33rij.
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Kinthn' lunc, der Cautions-
Sumnv in vier Elasten.
Hkth.Wr >o. 2 un . 812. 6 2,85.

Welche Summe jede Elaste,
dann die Auditoriaks - und
Gränz - Oekonemie - Practi-
canten zu erlegen haben.
HktH. am,b . 2ul . 3,2 , L 2,9/).

Bey den Gränz - Regimen¬
tern haben die Grundbuchs-
sührer Heiraths - Caution zu
erlegen-
Hkth . am 22. May 3,9 . 8 2878.

Welche 2 ndividuen von der
Ausweisung und Sicherstel¬
lung der Heiraths - Eaution
besreyer sind.
Hkrh.am ro. 2 un . 9,2 . 6 2, 65.

Die Sicherstellung der Ne-
teneinlüntte als EautionL-
Eapitai kann geschehen--
Hklh.am,c, . 2un . 6,2 . 6 2,85.

->> Durch öffentliche Fonds¬
und privat - Obligationen.
§ tth. am >»- 2 un. 612. 6 2, 85.

>, 9. A?. , 8,8 . 1k 27S.
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Generale dann der folgenden Abtheilung in vier Classen,  aber nicht , wie vorher , nach dem

Nennwerthe des eingelegten Capitals , sondern in vollkommen sicher gestellten Nebenem-

künften auszuweisen ist.
H. 8889.

Die Summe dieser Nebeneinkünfte  ist nach Verschiedenheit der Chargen,

welche zu diesem Ende in vier Classen  eingetheilet werden , auszumessen.
h. 8890.

Die erste Classe umfaßt alle im Pensions - Stande befindlichen Generale , welche,

wenn sie wahrend desselben sich verehelichen , ohne Unterschied der Charge die Summe vorr

jährlichen 600 fl. W . W . an Nebeneinkünften auszuweisen haben.
Die zweyte  Classe gehet vom Obersten bis zum Major einschließlich , und umfaßt

zugleich alle diejenigen im H. 6867 bis 8679 angeführten Individuen , welche den Rang
oder Titel eines Stabs - Officiers haben.

Diese Classe hat eine Summe von jährlichen 600 fl. W . W . an Nebeneinkünften

auszuweisen.
Die dritte  Classe schließt die Charge vom Hauptmanne oder Rittmeister bis zum

Fähnrich , und zugleich unter den im h. 88 (17 bis 6660 angeführten Individuen , alle diese
in sich, welche entweder denselben durch den bekleidenden Charakter gleich gestellt sind , oder
der gewöhnlichen Ordnung nach zu Ober -Officieren vorrücken , worunter auch die Auditoriats -,
dann .Gränz - oder Oekonomie - Practicanten gehören.

- Diese Classe hat die Summe von jährlichen 400 fl. W . W . an Nebeneinkünften

auszuweisen.
Die v i e r Le Claffe enthalt endlich alle Chargen , mit welchen zwar der Officiers -Titel oder

Rang einer bestimmten Officiers - Charge nicht verbunden ist , welche aber auch nicht zu den
Unter - Officieren gehören , zum Beyspiel der Armaturs - Jnspector , die Regiments -, Corps-
und Oberärzte , die Rechnungs - Adjuncten , die Oberbäckermeister , die Werkmeister , die
Casern - Aufseher , der Amtsschreiber des obersten Schiffamtes.

Diese Claffe hat die Summe von jährlichen 200 fl. W .W . an Nebeneinkünften auszuweisen.
H. 8691.

Die Grundbuchsführer der Gränz - Regimenter gehören hinsichtlich der Heiraths-
Caution unter jene Individuen , welche zwar keinen OfficierS -Charakter bekleiden , aber auch
keine Unter - Officiere sind , und 200 fl. jährliche Nebeneinkünfte ausweisen müssen , daher

sie von dem Erläge der Caution , welche nach ihrem bekleidenden Charakter bemessen ist,
nicht ausgeschlossen sind.

§. 8892.
Von der Verpflichtung , die eben ausgemessenen Nebeneinkünfte auszuweisen und sicher

zu stellen , sind einzig und allein die angestellte und ohne Pension mit Beybehaltung des
Charakters ausgetretene Generalität , die mit Beybehaltung des Militär - Charakters ohne
Pension ausgetretenen Individuen und die Stabsärzte ausgenommen.

Bey Bewilligung der Heirathen der'  ausgetretenen Militär - Individuen und der
Stabsärzte sind jedoch die in den hh. 8885  und 8836  vorgeschriebenen Beobachtungen

genau ' zu berücksichtigen.
tz. 8898.

Die Summe der Nebeneinkünfte kann entweder durch Obligationen eines öffentlichen

Fondes , oder einer landesfürstlichen Stadt , oder durch Privat - Schuldverschreibungen,
welche auf Realitäten gehörig vorgemerkt sind , oder endlich durch gesetzliche Vormerkung
eines verhältnismäßigen Cautions -- Capitales auf eigenthümliche unbewegliche Güter sicher
gestellt werden.

§. 8894.

Geschieht die Sicherstellung durch öffentliche Fonds - oder Privat - Obligationen ? so

verstehet es sich von selbst , daß die davon abfallenden Einkünfte nie höher , als nach dem in
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jeder Obligation bedungenen und ausgedrückten Zinsfüße , folglich nach dem jeweiligen wirk¬
lichen Ertragnisse berechnet werden dürfen . Die mit Einem Procent in C . M . verzinslichen
Staats - Obligationen dürfen aber zur Heiraths - Caution nicht angenommen werden . Ein
Officier , er mag sich wo immer , und in einem Lande , in dem nur Metallgeld cursirt , befinden , ist

zur Sicherstellung der Heiraths - Nebeneinkünfte bloß im Papiergelde verpflichte !. Eine unter
dem gesetzlichen Nennbeträge in Conv . Münze angebothene Caution ohne Hypothek durch
ihre Veranschlagung auf Papiergeld nach dem schwankenden Börse -Curse kann als eine unzu¬
reichende Vergleichung der Valuten nicht Statt finden , sondern die Heiraths - Nebenein¬
künfte sind jedes Mahl , die Sicherstellung derselben mag im Papiergelde , oder C . M.

angebothen werden , vollständig , ohne Hinsicht auf Curs - Differenz , in dem gesetzlich gefor¬
derten Nennbeträge auszuweisen«

§. 889S ..

In Beziehung auf Realitäten , auf welche eine Privat - Schuldverschreibung versichert
ist , oder ein verhaltnißmäßiges Cautions - Capital grundbüchlich  oder landtaflich
vorgemerkt werden soll , ist aber über dieß unbedingt erforderlich , daß die Realität sowohl

durch den Betrag der Privat - Schuldverschreibung oder des Cautions - Capitals , als durch
die bereits vorher etwa darauf vorgemerkten Verbindlichkeiten nicht über die Hälfte ihres

wahren Werthes , wenn die Realität in einem Hause bestehet ; wenn sie aber ein Grundstück
ist , nicht über zwey Drittel beschwert sey , welches entweder nach der Einlage bey der Land¬
tafel oder dem Grundbuche in den Ländern , wo diese bestehen , oder da , wo diese nicht be¬

stehen , durch gerichtliche Schätzung zu bestimmen ist.
Da hierdurch eine vollkommen hinreichende Sicherheit begründet wird , so ist gestattet,

daß das Cautions - Capital , welches auf eigenthümliche Gründe sicher gestellt wird , nach

einem jährlichen Genüsse von Fünf vom Hundert berechnet werde.
h. 8696.

Obligationen eines fremden Staates oder Capitalien , die bloß durch außer den k. k.
Erblanden liegende Realitäten sicher gestellet sind , können zum Cautions - Betrage nicht an¬

genommen , folglich auch die hierauf berechneten Nebeneinkünfte keinesweges in Anschlag
gebracht werden.

h. 8897.

Von sonstigen Zuflüssen können nur folgende bey Berechnung der erforderlichenNeben-

einkünfre in Anschlag gebracht werden:

3 ) Der Betrag der Ordens - Pension , welche die Bräute der Militär - Marien - Theresien-

Ordens - Ritter für den Fall ihres Wltwenstandes zu erwarten haben ; dieses jedoch
nur dann , wenn der Bräutigam selbst schon in dem Genüsse der Ordens - Pension

' stehet.
b ) Die Hälfte des Pensions - Betrages jener pensionirten Officiers - oder Beamtenswitwen,

welche in dem Falle ihres abermahligen Witwenstandes in den vorigen Pensions - Ge¬
nuß wieder einrücken.

e) Die Hälfte des charaktermäßigen Pensions - Betrages , wenn die Bräute solche Zög¬
linge des Hernalser Officiers - Töchter - Institutes sind , denen zu .Folge der Privile¬
gien dieses Institutes beym Ableben ihrer Gatten die charaktermäßige Pension ge¬
bühret.

' §. 8898.

Dadurch wird nun auch die bisher übliche Neservirung der Pension von Officiers - und
Beamtenswitwen , dann die Einrechnung der den Zöglingen des Hernalser Officiers -Töchter-

Jnstitutes im Falle ihrer Verehelichung mit Offneren auf die Zelt ihres WrtwenstandeS zu¬

gesicherten Pension beschränkt.
h. 8899.

Die Caution kann entweder von dem Bräutigam oder von der Braut , oder auch von

einem Dritten erlegt werden.
vm . 7 '

b) Mit Realitäten.
Hkth.am io . 2un . 8>, . L r,öS.

,» ,» rS . Apt . 8 >b. L 38y.
» » r 5. StP . 818 , N 6r >j.

Obligationen eines fremden
Staates können zumCautions-
Betrage nicht angenommen
werden.

Hkth.am »o. Iun . 812. s 2186.

Sonstige Zuflüsse , welche

bey Berechnung der Nebenein¬
künfte in Anschlag gebracht
werden können.

Hkth am >o. 2 » N. 812 . K r >85.

Beschränkung hierbey.
Hkth .am »o. Aug - Sn . K 8624,

Wer die Caution erlegen
kann.

Hkth.am >«. 2un . Sn . cr 2i3S.



sks XXXIV . H a u p L st ü ck.

In ben beyden ersten Fällen müssen die Brautleute legal  erweisen , daß die einge¬
legte Caution ihr Eigenthum sey , daß sie die davon entfallenden Einkünfte von dem Tage der
Einlage an wirklich zu beziehen und zu ihrem Unterhalte zu verwenden haben.

In dem letzten Falle muß der Dritte die von der Cautiott fallenden Einkünfte den

Brautpersonen von dem Tage der Einlage an bis zu dem Tode der Braut gerichtlich cediren,
und auf den eigenen Genuß derselben rechtsgültig Verzicht leisten.

Zu allen diesen ist in jedem Falle eine förmliche W i d m ung s - und bezugsweise
Cessions - Urkunde  erforderlich , welche von zwey rechtsgültigen Zeugen mit unterferti¬

get seyn muß.
H. 8900. .

Unter welchen Vcokachtun -. Wenn die Caution in öffentlichen Fonds - Obligationen gelegt wird , so bedarf es neben

smen Catttisn in L ^ der eben bemerkten Widmungs - und Cessions - Urkunde -.keiner weiteren Förmlichkeit , nur muß
und der Cautions - Leger , wenn die Obligation nicht auf seinen Nahmen lautet , sich dieselbe

vorher auf solchen umschreiben lassen . .
Wird aber die Caution in gehörig vorgemerkten Privat - Schuldverschreibungen gelegt,

oder durch Vormerkung eines verhältnißmäßigen Cautions - Capitales auf eine eigenthümliche
Realität sicher gestellt , so muß die auszustellende Widmungs - und bezugsweise Ceffrons - Ur-
kunde vorgemerkt , und der landtäfliche oder grundbüchliche Extract sowohl darüber , als
über den Werth der Realität und die etwa sonst darauf pränotirren Verbindlichkeiten bey-
gebracht werden.

tz. 890 ».
mit Realitäten zu geschehen In Beziehung auf die Länder , wo noch keine Landtafeln eingeführt sind , ist die be-

^tth am ' 0 2un 8,2 o - >85 io ^ re Vorsicht zu beobachten , daß alle auf Privat - Schuldverschreibungen oder eigenthüm-
'> » 2S. Apr . 8 . 6. L S89 . liche Realitäten radicirten Cautionen nur unter folgenden Bedingungen angenommen wer-

» » 25. Sep . 8i8. n 8, 4. dbn können:
«

i stens : Die in beyden Fallen zur Sicherheit dienen sollende Realität muß vorher geschätzt und
in dem Schätzungs - Instrumente ausdrücklich bemerkt werden , daß der angegebene

Werth lediglich der Werth der Realität sey , und weder die Hauseinrichtung , noch
sonstige Fahrnisse eingerechnet wurden.

2tens : Die betreffende gerichtliche Behörde muß die Echtheit der Schätzungsurkunde und die
ausgestellte Widmungs - und bezugsweise Cessions - Urkunde bestätigen , einen Extract

der bereits auf die Realität gemachten Vormerkungen beschließen , und sich über dieß

bestimmt verbindlicherklaren , daß sie bey einer jeden Besitzveränderung für die Si¬
cherheit der alS Heiraths - Caution vorgemerkten Summe haften wolle.

tz. 8902.
Da in Ungarn und Siebenbürgen oft der Fall eintritt , daß , ungeachtet der Jntabula-

kundcn in Ungarn und Sie - d" ' Comitate und Magistrate , von königlichen Freystädten Cautions - Capitale in Verlust
benbürgen . gerathen , so wurde der königlichen ungarischen und siebenbürgischen Hofkanzelley eine Ab-

Hkth .an, »<-. Aug. 8 , 2. 633 , 4. schrift des Obenstehenden mit dem Ersuchen mitgetheilet : »Die unterstehenden Behörden an-

Erfordernisse Hey Heirathss
Cautions - Jntabulations - Ur-

»zuweisen , die zu zwey  t e ns  vorgeschriebenen drey Erfordernisse in den Intabulations-
»Urkunden wörtlich  auszudrücken, « indem eine hierin mangelhafte Urkunde , besonders

wenn die am Schlüsse des obigen Absatzes ausgesprochene Haftung fehlen sollte , zur Be¬
gründung einer Heiraths - Caution nicht angenommen werden darf.

tz. 8908.
Obliegenheiten des aiige- Es ist über dieß das allgemeine Militär - Appellations - Gericht beauftraget , jede an

Ge "icktes.̂ ' ^ ^ dasselbe gelangende , auf ungarische oder siebenbürgische Realitäten versicherte Heiraths - Cau-
Hkch.am3o. Sep . 8t2. e >347. tion , die nicht ganz in der Art sicher gestellet ist , wie es die vorstehende Weisung enthält,

ohne Weiters zurück , und den Cautions - Leger durch das betreffende General - Commando

anzuweisen ; es ist bey dem Comitate oder der k. Freystadt , wo diese Realitäten liegen,
selbst zu bewirken , daß die Jntabulations - Urkunde Alles umständlich und bestimmt
enthalte , was dießfalls vorgeschrieben ist.



Von den Heirathen.

§. 8904 . .
Die Richtigkeit der Heiraths - Caution muß von dem Hofkriegsrathe unerkannt , und

es kann daher keine Herrath eher vollzogen werden , bis die Bestätigung hierüber von dieser
Hofstelle erfolget ist. '

Diebetreffenden Chefs werden rücksichtlich des letzteren , und wenn sie eine Vereheli¬

chung gegen diese Beobachtung früher gestatten , persönlich zur strengen Verantwortung ge¬

zogen , und zugleich auch zur etwannigen erforderlichen Berichtigung und Sicherstellung der
Heiraths - Caution verhalten werden . . .

h. 8906.

Zu diesem Ende müssen die H e ira t HH- C a u t i 0 n s - I n st ru  M e n t e,  unterBey-
schließung der Heirathsbew illigung,  von Fall zu Fall durch das betreffende General-
Commando an das allgemeine Militär - Appellations - Gericht eingesendet , und von diesem
der hofkriegsrathlichen Justiz - Abtheilung vorgelegt werden . ^ '

§. 890b.
Den Heiraths - Cautions - Instrumenten ist immer eine von dem Exhibenten zu besor¬

gende legalisirte  oder bestätigte deutsche  oder lateinische Uebersetzung
derselben beyzufügen.

§. 690- .
Bey den vorgedachten Justiz - Stellen , sowie  auch bey dem Justiz - Departement eines

leben General - Commando ' s , sind die Documente und die Beschaffenheit derHeiraths - Cau¬

tion nach allen ihren Erfordernissen auf das genaueste zu prüfen , und nur dann , wenn gar
kein Anstand obwaltet , oder derjenige , welcher etwa obwaltet, . gehoben worden ist , auf

die Bestätigung einzurathen , und dieselbe endlich von 'der hofkriegsräthlichen Justiz - Abthei¬
lung zu ertheilen.

Die zur Heira .ths - Caution gehörigen Documente sind alsdann an diehofkriegsräthliche
Depositen - Administration abzugeben , und dort zu hinterlegen ; den Brautleuten wird darüber
die beglaubigte Abschrift des  D ep  0 si te  n - S ch ei  n es  zugestellet , und die Be¬

ziehung der Einkünfte lediglich selbst überlassen.
Das General - Commando , das allgemeine Militär - Appellations - Gericht und die

chofkriegsräthliche Justiz - Abtheilung haben für die Richtigkeit der Eingelegten und bestätigten

Caution , das erste xrineixaliter ' ., und die beyden ^übrigen Behörden in suchsiäiuur zu haften.

8906.

Die einmahl eingelegten Cautions - Instrumente können , wenn damit ein Vortheil

für die interessirten Personen verbunden ist , gegen andere von der nähmlichen oder von
verschiedener Gattung ausgewechselt werden.

Bey diesen Umwechselungen ist in Hinsicht der Beschaffenheit , Sicherstellung , Einrei¬

chung und Prüfung der neu eingelegten Instrumente alles dasjenige , was in den vorher ge¬

henden Paragraphen überhaupt fest gesetzt wurde , genau zu beobachten.
Ueber dieß muß bey Einlegung der neuen Caution die Abschrift des Depositen - Scheines

über die vorige Caution zurück gesendet werden.
Diese Caution kann auch in der Regel nicht eher zurück erfolgt werden , bis nicht die

neue Caution bey dem k. k. Hofkriegsrathe eingelanget , oder in besonder » dringenden Fäl¬

len für die sichere Legung der neuen Caution hinlängliche Bürgschaft gestellet worden ist.

ö. 8909.

Die gänzliche Zurückstellung der eingelegten Caution findet
Statt : -/'  .

.V) Nach dem Tode der Gattinn , in deren Brautstande sie eingelegt worden ist.

Il ) Bey Lebenszeiten dieser Person einzig und allein in folgenden Fällen:
») Wenn ihr Gatte die k. k. Militär - Dienste unbedingt ganz quittiret hat.

Band vui. . 72 *

Z83

Keine Heirath darf vollzo¬
gen werden , bis nicht die Be¬
stätigung über die Richtigkeit
der Heiraths - Caution vom
Hofkriegsrathe erfolgt.
Hkth.am >0. 2un . 8,2 . O 2,65.

Auf welche Art die einge-
fendeten Cautions - Instru¬
mente zur Prüfung eingereicht
und deposttirt werden.
HUH. am io>2un . 8 >2. 621öS.

Was denHeiraths - Cautions-
Jnstrumenten beygefügt wer,
den must.
Hkth. am2». Sep . Si/j. u g-j6.

Prüfung dieser Cautions-
Documente.
Hkth.am :«-2un . 6m. v,,ss.

Wie eine Umwechfelung der
eingelegten Cautions - Instru¬
mente bewirkt werden kann-
Hkth.am >0. 2un . 812. 621 .gs.

Wann die gänzliche Zurück¬
stellung der eingelegten Cau¬
tion Statt hat.
Hkth-am 10. 2un . 812. 6 2,85.



stt/t

Wie das Ansuchen um Zu¬
rückstellung der Kaution nach
dem Tode der Geheirstheten
einzuleiren ist.
Hkth. am >v. 2 un . Si, . Lsigs.

Unter welchen Beschränkun¬
gen auf die Interessen derEau-
tion ein Verboth gelegt wer¬
den , oder eine Vormerkung
auf das Cautions - Capital
Statt haben kann.
Hkth.am io . Zun, 8lr . L,l 8S.

2lusweisung der Verheira-
theten und der gelegten Kau¬
tion in den Monath -Tabellcn.
Hkth.ain lv . Zun . Sir . S 2135.

Alle Seirathen , ohne förm¬
liche Erlaubnis ! sind ungültig.
Hkth. am >o. Zun . Si ü. E r i85.

Strafen gegen die Ueker-
treter dieses Gebothes.
Hkth.ain iv . Zun . üii . Q ri95.

Was zur Gültigkeit eines
Ebevertrages noch erforder¬
lich ist.
Hkth. am 7. Sep . 3l3 . u 638.

XXXlV . H a u p t st ü ck.

Ii) Wenn er zwar mit Beybehaltung des Officiers - Charakters ausgetreten ist , in der
Folge aber eine solche Civil - Anstellung erhalten hat , wobey er ohne dies; den Mi¬
litär - Charakter abzulegen hat.

e) Wenn ein Militär - Individuum durch Beförderung in die Categolie der Beamten
.Übertritt , wodurch die Witwe zu einer Civil - Pension geeignet wird , nähmllch

wenn der Regiments - Arzt zum Stabsarzte , oder der OberbackermeifterzumBeam¬
ten vorrückt , und so weiter.

ä ) Wenn die Witwe nach dem Pensions - Systeme eine bestimmte Militär - Pension
zu erhalten hat . Endlich

e) wenn sich die Witwe mit jemand aus dem Civil - Stande verehelichet hat.
H. 8gio.

Das Ansuchen  u m Z u rü  ck st-e ll u ng der  C a ut  i 0 n muß ., wenn sie nach dem
Tode derjenigen geschieht, in deren Brautstande sie eingelegt worden ist , durch die Abhand¬
lungs - Instanz im ordentlichen Dienstwege , sonst aber auf die nahmliche Art und durch den
nähmlichen Weg , wie dieselbe eingelegt worden ist , und in jedem Falle unter Beyschlieyuiig
der Abschrift des Depositen - Scheines angebracht werden.

§. 8t) 1 r.
Zu Gunsten der Rechtsansprüche des Aerariums,  oder eines Drit¬

ten,  können die von der Heiraths - Caution e n tf al len d e n Einkünfte  sowohl wah¬
rend der Ehe , als nach dem Tode des Mannes bis zu jenem der Witwe , oder bis zur Auf¬
lösung des Cautions - Bandes , wenn die Ankünfte niir' 4 " <) st. oder weniger jährlich betra¬
gen , bloß mit einem Viertel,  und wenn sie mehr als 400 st. jährlich ausmachen , mit
einem Drittel  cedirt und mit Verboth belegt werden.

Auf das eingelegte Capital  selbst haben Vormerkungen  allerdings , aber
nur unter der Beschränkung Statt , daß die Tilgung der Schuld aus dein CautionS »Capi-
tale nicht eher , als nach erfolgter Auflösung des Cautions - Bandes , bewirkt werden könne.

§. 8ch>2. > .k -
Die bey den Regimentern und Corps vor sich gehenden Vereheli¬

chungen der Stabs - und Ober - Officiere,  dann S tab s p a r te ye n sindinder
Monath - Tabelle mit der Bemerkung anzuzeigen , wie viel an Cau¬
tion erlegt worden ist.

Bey den schon V e rheira t h e ten ist die Summe der gelegten Caution
in den Muster - Listen  anzudeuten.

Ferner ist in den Monath -- Tabellen jedes Mahl anzumerken , wann  die Caution,
und aus welcher  U r s a che sie jemanden z u rück g e st el l e t worden  ist.

tz. 6g»3.
Jede Verehelichung ohne vorher gegangene förmliche Erlaubniß des

zu ihrer E rt Heilung  g e e ig  n e t en C h e fs  ist durchaus u ng ült ig und nichtig.
§. 6yi§.

Derjenige , welcher auf diese A r t e ine H e i r a t h schließt,  ist unaus¬
weichlich zu entlassen,  und gegen die Mitbefangenen nach Umständen und nach Maß
ihrer Schuld vorzugehen.

Die obligate Mannschaft  hingegen ist für die Uebertretung dieses
VerbotheS krieg s r ech tlich,  in ' Folge der bestehenden Gesetze, zu behandeln.

S. 8g t 5.
Zudem wird auch die Richtschnur,  wie die von dem Gesetze geforderte  Ein¬

willigung zur Eingehung der Ehe  zu geschehen hat , hier bekannt gegeben ; denn
die Genauigkeit,  mit welcher in der Abschließung und Sicherstellung der .Eheverrräge,
ihrer hohen Wichtigkeit wegen, vorgegangen werden muß , macht es unerläßlich , daß die
den Gesetzen angemessene Einwilligung der die Ehe eingehenden Personen mit voller Gewiß¬
heit dargestellt werde.



Von den H ei r athen.

Bey den großjährigen und zur Eingehung gültiger Verbindlichkeiten fähigen Parteyen

wird diese Gewißheit durch die Gegenwart der Zeugen und durch die in das Trauungsbuch
geschehene Eintragung ihrer Nahmen erreicht ; bey Minderjährigen oder auch volljährigen,
die aus was immer für Gründen für sich allein keine gültige Verbindlichkeit eingehen kön- '

nen , für welche also die Einwilligung ihres ehelichen Vaters , oder falls dieser nicht mehr
am Leben , oder zur Vertretung unfähig wäre , die Erklärung des erforderlichen Vertreters

und der Gerichtsbehörde zur Gültigkeit der Ehe erforderlich ist , muß aber auch die volle

Sicherheit dieser Einwilligung des Vertreters , und der Gerichtsbehörde hergestellet werden.
Zu dem Ende ist mit Hofkanzelley - Decret vom i . Julius r 3 i 3 Nachstehendes vorge-

schrieben worden : ^

itens : Die Einwilligung des ehelichen Vaters in die Ehe einer minderjährigen , oder auch
volljährigen , —aber  aus was immer für Gründen für sich allein zur Eingehung
einer gültigen Eheverbindlichkeit unfähigen Person , muß entweder von dem ehelichen
Vater bsy der Pfarre in Gegenwart zweyer Zeugen persönlich abgegeben , in dem

Trauungöbnche aufgeführet , und mit eigenhändiger , oder mit der von den Zeugen

geleisteten Fertigung eines erbethenen Nahmensunterschreibers bestätiget werden , oder,
falls der eheliche Vater nicht zugegen wäre , durch eine vollkommen rechtskräftige,
von dem ehelichen Vater mit Zeugen ausgestellte und gehörig legalisirte Urkunde,

die bey den Trauungs - Acten aufzubewahren ist , dargethan werden,

srens : Bey den Ehen minderjähriger , oder zur Eingehung einer gültigen Verbindlichkeit
für sich allein unfähiger Personen , deren ehelicher Vater nicht mehr am Leben , oder
zur Vertretung unfähig ist , bey Ehen Minderjähriger von unehelicher Geburt , oder
bey Ehen minderjähriger Fremden in den österreichischen Staaten , welche die erfor¬
derliche Einwilligung beyzubringen nicht vermögen , muß durch eine von der Gerichts¬

behörde ausgestellte Urkunde , in welcher die abgegebene Einwilligung des Vormun¬
des oder Vertreters und die eigene Einwilligung der Gerichtsbehörde umständlich aus¬

gedrückt seyn , und welche bey den Trauungs - Acten aufbehalten werden muß , die

gesetzliche Einwilligung über allen Zweifel sicher gestellt werden.
3tens: Es wird den Seelsorgern aller Religions- Bekenntnisse die Wachsamkeit über die Si¬

cherstellung der gesetzlichen Einwilligung dergestalt zur Pflicht gemacht , daß sie durch
eine jede Vernachlässigung dieser Anordnung sich bey Vornahme der Trauung ohne >

die gehörige Ausweisung der Verlobten einer Strafe aussetzen würden,

gteris : Jedoch wird ausdrücklich erklärt , daß dw Sicherstellung der geforderten Einwilligung
die Folge nicht habe , als ob eine auf was immer für eine Art unterlassene Beybringung
der hier angeführten Vorschrift die Ungültigkeit des Ehevertrages mit sich, führe,
wenn nur die geschehene Einwilligung des ehelichen Vaters , oder des Vertreters und

der Gerichtsbehörde aus anderen gesetzmäßigen Wegen bewiesen werden kann,

h. 691b.

Jeder Antrag , eine Heirarh ohne Erlegung einer Caution  und Die Anträge um Nachsicht

gegen P ens ions - V e r z icht s - R e v e r s zu erlauben , bleibt,  und wird hierdurch ^
neuerdings allen Behörden durchaus und ganz untersagt.  Hkfh .am ><>. 3un . s,i . nr >35.

§. 8907.

In Folge der gegenwärtigen Verordnung können auch die Mit Beybehaltung des Mi - Officiere, welche quinirr

litär - Charakters ohne Pension ausgetretenen Individuen , welche nach Inhalt des §. 8892

nicht verpflichtet sind , bey ihrer Verehelichung eine Heiraths - Caution zu erlegen , nicht sen für den Fall einer Wied- -
stabil wieder angestellt werden , wenn sie nicht vorher die für ihren Charakter ausgemessene ^ nu-

Caution nachtragen . Hkch.att, -°. 2un . 8-r. « - -ss.



LÜÜ.

Wie die Witwen und Wai¬
sen solcher Officiere v»d Mi-
l-itär - Parteyen , welche aus
dem Privat - oder Pensions-
Stande , oder aus den Quic-
tirtcn , oder aus fremden Dien¬
sten als schon verheirathet bey
der k. k. Armee in die active
Dienstleistung übernommen
wurden , zu behandeln sind.
Hkth.attl ri . März 8,8 . L , 6g3.

Jedes neu angestellte ver-
heirathete Individuum muß
die für seine Charge verbun¬
dene Caution ebenfalls sicher
stellen.
Hkth .am >o. Iun . 812. 62,86.

Dasselbe gilt auch von den
Auditoriars - Practicanten.
Hkrh. am >6. Jul - 8,, . u 2,9 ^.

Ausnahme hiervon-
Hkth. am 3o- Jan . 6,q . 6 rgg.

Beneficien der Marine - Of-
siciere, die als Gemeine oder
Unter - Officiere geheirathct
haben.
Hkth . am -s. Sep - 602.

i XXXIV . H a u p t st ü ck.

tz. 8918.

Wie die Witwen und Waisen jener Officiere und Militär - Parteyen , welche nachema-
nirteni neuen Heiraths - Cautions - Normale aus dem Privat - oder Pensions - Stande , oder

aus dem Stande der Quittirten , schon verheirathet bey der k. k. Armee in die active Dienst¬
leistung übernommen wurden ; dann die Wirwen und Waisen der übernommenen ehemahligen

italiänischen Officiere und sonstigen Stabsparteyen zu behandeln sind , hat der Hofknegsrath
Fol ^ eädes zur Darnachachtung fest gesetzt:

Die seit Erscheinung des neuen Heiraths -Normales vom Jahre 1812 aus dem Civil -oder guit-

tirten Stande schon verheirathet als Officietein die Armeen aufgenommenen Individuen sind zu
dem durch das Gesetz vorgeschriebenen nachträglichen Erläge der Heiraths -Caution , oder wenn
sie solche sicher zu stellen nicht vermögen , zur Beybringung des Pensions - Verzichts - Rever¬
ses ihrer Gattinnen zu verhalten ;, jene Individuen ausgenommen , die aus landesfürstlichen

Civil - Diensten , ohne daß eine Unterbrechung ihrer Staatsdienste dazwischen eingetreten ist,
m den k. k. österreichischen activen Armee - Dienst übergetreten sind , bey welchen die Witwen

oder Waisen im Falle ihres Ablebens die normalmäßige Pension erhalten , in so weit sie mit
Einrechnuttg der Civil - Dienste 10 Jahre gedient haben ; daher bey diesen weder Cautions-
E .rlag noch Verzichts - Revers Statt findet . Uebrigens versteht es sich von selbst , daß auch
bey ihnen , wie bey den anderen Offwieren , für den Fall , daß sie vor dem Feinde oder im
Spitalsdienste , oder an den Folgen vor dem Feinde erhaltener Wunden sterben , die nähm-
lichen Vorschriften in Ansehung der Pensions - Fähigkeit ihrer Gattinnen und Kinder eintre-
ren . Die seit dem Jahre »612 aus fremden Diensten in die k. k: österreichische Armee einge¬
tretenen oder künftig eintretenden verheiratheten Officiere sind genau nach der Anordnung des
neuen Militär - Heiraths - Normals zu behandeln.

Diejenigen in diese Categorie gehörigen Officiere , welche, in Folge dieser Entschließung
unterlassen sollten , entweder die Heiraths - Caution , bemessen nach der Charge , in welcher
sie als verheirathet in die k. k. Armee übernommen worden .sind , oder den legal ausgefer¬
tigten Verzichts - Revers ihrer Gattinnen , in so weit sie die Heiraths - Caution sicher zu
stellen nicht vermögen , zu erlegen , haben sich selbst die strengeren Verfügungen , um sie zur
Erfüllung des allerhöchsten Befehles zu verhalten , zuzuschreiben , und dieselben haben über
dieß in keinem Falle eine sonst etwa eintretende besondere Berücksichtigung im Wege der
allerhöchsten Gnade zu hoffen . Nur ganz besondere Verdienste , deren Beurtheilung allein
von Seiner Majestät abhängt , können Beweggründe zu einer Ausnahme hiervon abgeben.

h. 8919.

Einem bereits verehelichten Individuum muß , wenn dasselbe unmittelbar in eine solche
Charge neu eingesetzt werden sollte , für welche die Ausweisung einer bestimmten Summe

von Nebeneinkünften nothwendig ist , vor Allem bekannt gegeben werden , daß diese Summe

auf die vorgeschriebene Weise sicher zu stellen sey , und er nicht eher in der ihm zugedachten
Charge angestellt werden könne , als bis er dieser Vorschrift vollkommen Genüge geleistet

habe . Zum Beyspiel , wenn ein schon Verheiratheter als Regiments - Auditor angestellt würde.

h. 8920.

Eben so dürfen Auditoriats - Practicanten  nicht heirathen , ohne die für Au¬
ditors bemessene Caution zu erlegen , oder auf ihre Anstellung als solche Verzicht zu leisten.

Uebrigens können aber geschickte verheirathete Unter - Officiere ohne Erlag , einer Cau¬
tion zu Ober - Officieren , jedoch nur indem Falle besonderer Verdienste , befördert werden.

h. 8921.

Diejenigen Marine - Officiere , welche entweder als Gemeine , oder als Unter - Officiere
sich verehelichten , sollen diejenigen Beneficien genießen , wie die Officiere der Landtruppen
dieser Categorie.
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^ §. 8yS2.

Die ein Mahl gelegte,  nach der Classe , zu welcher der sich Verehelichende ge¬

hörte , ausgemessene Heiraths - Caution ist bey Vorrückung zu höheren
Chargen keinesweges einer Erhöhung unterworfen.

h. Lg 2 3 .

Die im tz. 8866 angeführte Rücksicht wird bey vorhabenden Verehelichungen vom Un¬

ter -- Officiere abwärts zwar dem Ermessen desjenigen , von dem die Ertheilung der Hei-
rathserlaubniß abhängt , allein überlassen , er bleibt aber dafür , in so fern er die Erlaubniß

ohne genaue Erwägung aller Umstände , und mit Vernachlässigung der erforderlichemAufmerk-
samkeit auf das Beste des Dienstes ertheilet , verantwortlich.

§. 8924.

In Ansehung der kleinen Stabsparteyen und der Prima - Planisten , besonders aber der

Unterärzte und Fouriers , wird zwar der Betrag der zu ihrer Verehelichung erforderlichen Ne¬
beneinkünfte nicht ausdrücklich vorgezeichnet , jedoch ernstlich angeordnet , daß die betreffen¬
den Commandanten auch derley Ehen nie zu gestatten haben , bevor sie nicht vollkommen über¬

zeugt sind , daß das die Heirath ansuchende Individuum dadurch seine Umstände merklich ver¬
bessern werde.

Auch muß in Beziehung auf die persönlichen Verhältnisse der Braut die Rücksicht
beobachtet werden , daß da , wo Waisendienstjahre üblich sind , und die Braut überhaupt
in UttterthanSverbin 'olichkeiten stehet,  der Consens der Obrigkeit beygebracht werden
müsse.

Das Gleiche gilt auch von den Marineuren , Matrosen und Arbeitsleuten der Ar¬
senale . / .

H. 8g25.
Die Zahl der Verheirateten vom Feldwebel oder Wachtmeister abwärts wird derge¬

stalt fest gesetzt , daß unter Ein hundert Mann bey der Infanterie nur

acht , und Ley der Cavallerie nur vier Mann verheirathet seyn dürfen;
bey den Verpflegsbäckern hingegen können auf E in h und e r t M ann auch zehn V er-
heirathete  gestellt werden.

Die A nzahl der Verheiratheten bey den G r änz - N eg  i m en  t e rn  bleibt
unbestimmt und unterliegt keiner Beschränkung.

Die Anzahl derVerheiratheten unter den kle i n e n Sta b sp a r Leye n
und Prima - Planisten,  ferner bey den in keine Compagnien und Divi¬

sionen e in geth eilten Militär -- Branschen,  ins Besondere bey dem
Handwerks - Personale , b kerbt dem Ermessen der zur Ertheilung
der Heirathserlaubniß berechtigten Chefs überlassen,  und diese sind nur

an die bereits sowohl §. 8882 im Allgemeinen , als tz. 642 -7 ins Besondere vorgezeichneten
Bedingungen gebunden.

h. 8426.

Wenn die Ehen die oben bestimmte Zahl nicht übersteigen , so werden sie Ehen der
ersten Classe  genannt.

Hierbei ) stehen die Weiber unter der Militär - Jurisdiction , können sich bey ihren
Männern in den Ouartiers - Stationen aufhaltcn , theilen mit ihren Männern die unent¬
geltiche Unterkunft , erhalten im Erkrankungsfalle , in so fern sie n-ach den Chargen ihrer

Männer dazu geeignet sind , die unentgeltiche Pflege im Spitals , und nach dem Tods
ihrer Männer die ausgemessene Abfertigung.

H. 842-7.
Sobald als die im h. 8426 bestimmte Anzahl der Ehen complett ist , oder wenn die¬

selbe durch irgend einen Fall überschritten worden seyn sollte , so darf bis zu einem sich wie¬

der ergebenden Abgänge keine Heirath von dieser ersten Classe mehr bewilliget werden.

28 -7

Dle eingelegte Heiraths-
Caution ist bey weiteren Vor¬
rückungen keiner Erhöhung
unterworfen.
Hkth. am 10. Jun . Si, . s,,85.

Zu beobachtende Rücksichten
bey den Heirathsbewilligun-
gen vom Unter - Officiere ab¬
wärts.
Hkth.am >o. 2un . 8 >, . Q »,S5.

2ns Besondere aber für die
kleineren Stabsparteyen und
Prima - Planisten.
Hkth. «m 16. Fetz. öoS.

»» » 10. 2un . Sn . L rigb.

FestsetzungderZahlvon Der-
heiratheten vom Unter - Off,-
eiere abwärts.
Hkth.aM lo . 2un . 8i, . OriSS.

Ehe der ersten Elaffe.
Hkth.am lo . Iu «. 8, - , ü, >85.

Beschränkung in der Bewil¬
ligung solcher Ehen.
Hkth. am lo. Iu «. Sir . O r,8S.
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Ehen der zweyten Klaffe.
Hkth am iv. Jun . 812. 6 - lvs.

- Uebersetzung aus der zwey¬
ten in die erste Claffe der Ehen
vom Unter -Officiere abwärts.
Hkth. am »o. Jun . 812. 6 21S5.

Heirathen der Invaliden.
Hkth.am io. Iun . S12. k - -es.

XXXIV . H a u p t st ü ck.

Nur wenn es sich darum handelt , einen Capitulanten , an welchem dem Dienste ge¬
legen ist , durch eine ihm zugleich vortheilhafte Heirath zu ferneren Diensten zu gewinnen,
oder einen Recruten von besonders guten Eigenschaften anzuwerben , kann demselben dieBe-

willigung zu einer Ehe der ersten Elaste , auch wenn die Zahl derselben bereits voll , oder

selbst überschritten seyn sollte , ertheilet werden.
. h. 8928.

Bey jenen Leuten , welche von den Regimentern und Corps bis zur Einberufung be¬
urlaubt sind, ^ findet eine andere Art der Verehelichung Statt , welche die El ) e nach der

zweyten Classe  genannt wird , und unter folgenden Bedingungen vor sich gehen kann:
a) Darf ein solches Weib sich nie beym Regiments , jedoch der Mann sich bey dem Weibe

mit Urlaub , so lange es der Dienst zulaßt , aufhalten.

I») Muß es für sich und . ihre erzeugten Kinder alle Bedürfnisse aus Eigenem zu bestrei¬
ten im Stande seyn , und sich darüber mit legalen obrigkeitlichen Zeugnissen ausweisen.

e) Kann es nie auf ein unentgeldliches Militär - Unterkommen , oder im Erkrankungsfalle
auf die Pflege in einem Militär - Spitale oder im Falle der Gebrechlichkeit auf eine
Militär - Versorgung , oder im Falle , des Ablebens des Mannes auf die Abfertigung
einen Anspruch machen.

8 ) Wenn das Regiment in das Feld rückt , oder das Stand - Quartier ändert , muß ein
solches Weib in ihrem Aufenthaltsorte zurück bleiben , es wäre denn , daß es im leb¬
ten Falle über die Möglichkeit ihres Verdienstes und ihres Unterhaltes in dem Orte,
wohin das neue Stand - Quartier verlegt wird , sich gehörig auSgeweisen habe.

e ) Unterliegt ein solches Weib sammt ihren Kindern der Gerichtsbarkeit im Civile , der
Mann hat sich daher in die mit dem Weibe von der Civil - Obrigkeit geschehenden Ver¬
fügungen oder derselben etwa zuerkannten Strafen nicht zu mischen.

k) Die Verlassenschaft des Mannes wird zwar nach seinem Tode vom Militär abgehandelt,
jedoch wenn die Erben minderjährig sind, der Civil - Obrigkeit zur Verwaltung zugeftellet.
Ein Mann , dem unter diesen Bedingungen die Verehelichung gestattet wird , muß

sich so , wie dessen Braut , zu deren Beobachtung ausdrücklich verbinden.
Für die gründliche Prüfung der über die Verhältnisse der Braut erforderlichen obrig¬

keitlichen Zeugnisse sind die Chefs , denen die Ertheilung der Heirathserlaubniß zusteht , ver¬
antwortlich.

tz. 8y2y.
Es hängt von den Regimentern ab , ein Weib von dieser Classe an die Stelle eines

dort abgängigen Weibes einrücken zu lassen ; es ändert sodann in dem Falle mit ihren
etwannigen Kindern das Forum , und die betreffende Civil - Obrigkeit ist unter Zurückstellung
des von ihr ausgestellten Zeugnisses davon zu benachrichtigen.

Die Uebersetzung aus der z w e y te n in die erste Classe  kann auch bey einem nach
der zweyten Classe verheiratheten Manne , wenn er in der Folge Unter - Officier wird , nur

nach Maß eines in der ersten Classe sich zeigenden Abganges erfolgen.
h. 8 y 3 o.

Den Invaliden,  welche in den Häusern leben , ist das Heirathen selten , und nur

damahls zu gestatten , wenn der Mann sich nicht selbst pflegen kann , und einer Gehülfinn
bedarf , oder seine Umstände merklich verbessern , und wahrscheinliche Versicherung beybringen
kann , daß sein Weib und die Kinder nach seinem Tode sich ehrlich werden ernähren können.

Den außer den Invaliden - Häusern patentmäßig angewiesenen § der mit Reservations-
Urkunden versehenen Invaliden ist die Heirathserlaubniß nur dann zu geben , wenn sie von
dem Orte ihres Aufenthaltes ein Zeugniß der Obrigkeit beybringen , daß sie die Heirath gut

heiße , und daß dieselbe zur Erleichterung der Umstände des Mannes beytrage.
Vor der Heirarh ist aberden Weibern aller Invaliden zu erklären , daß , ungeachtet

von ihnen keine Reverse mehr gefordert werden , sie dennoch weder auf eine Abfertigung nach
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dem Lode deS Mannes , noch auf eine sonstige , den Soldatenweibern zukommende Wohl-
that einen Anspruch zu machen haben.

h. 8 <)3 i.
Wenn einer von den zu einer zeitlichen Dienstleistung beygezogenen Invaliden wäh - ' Bestimmung wegen der wäh¬

rend derselben sich verehelichen wollte , kann solches nur auf die im vorigen Paragraphe für " l"stu„z"" cĥ h" ij
die patentmäßig angewiesenen Invaliden bestimmte Art geschehen ; außer dem müssen sich Invaliden,
deren Bräute noch weiters verbinden , daß sie , so lange diese Dienstleistung dauert , in ihrer Oth .am -v. 2un . 8.2. « 2129.
Heimath verbleiben und dort sich ernähren wollen.

Ueber die Möglichkeit des Letzteren haben sie sich gehörig auszuweisen.
h . 8982.

Den Soldaten jüdischer Religion  ist auch die Bewilligung zur Heirath , Bewilligung der Heirathen
jedoch aber nur im Einverständnisse mit den betreffenden politischen Behörden , welche die Soldaten judisci-er Reli-

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit solcher Ehen zu erheben haben , zu ertheilen . Hm-. an, . . Iun . 8.5m2379.
H. 8933.

Wenn sich Ausländer  nur unter der Bedingung anwerben lassen , daß sie eine ge- Bestimmung wegen der un-

wisse Weibsperson ehelichen dürfen , und wenn dem Dienste an deren Ueberkommung gelegen rlthse" aubnißwen-
wäre , so kann ihnen solches gestattet werden . den Ausländer uns

Ein solcher Ausländer - Recrut ist als bereits verheirathet bey seiner Engagirung anzu - Oth .am .°. 2 un.9r-. k 2,92.

sehen , und kann dadurch die fest gesetzte Zahl der Weiber überschritten werden , nur muß da¬
gegen der H. 8927 . genau in Vollzug gesetzt werden.

Wenn aber bereits verheirathete Leute zu einem Regiments assentirt worden sind , hat

das Regiment die Trauungs - und Taufscheine der Kinder , welche solche Leute etwa schon mit¬
bringen , zu verlangen ; wenn sie aber damit nicht versehen seyn sollten , dieselben zu Händen
zu bringen , und die dazu etwa nörhigen Kosten aus dem Werbersparungs - Fonds zu be¬
streiten.

h. V934.

Bey den verh eiratheten Inländern,  welche von den Dominien gestellt wer¬

den , hat es bey der bisherigen Beobachtung sein Bewenden , nach welcher ihre Weiber sammt
den Kindern unter der Civil - Jurisdiction so lange zu verbleiben , haben , bis die Männer s

nach der dießfalls vorgeschriebenen Zahl in die erste Classe der Verheiratheten einrücken.
H. 8935.

Die von den sowohl in der Dienstleistung , als in der Invaliden - Versorgung stehen - ^ ohne legale Erlaubnis

den Soldaten ohne vorherigelegale Erlaubmp im ^ n - oder Auslände emgegangenen Ehen „enden oder invaliden Mann¬

sind ungültig und nichtig , von der Behörde als solche zu erklären , und die Weiber ohne schaft sind ungültig.

Weiters von den Männern zu trennen , letztere aber nach dem tz. 69 . 4 . zu behandeln . Hkth. am .- . Jun . s . -. k r .ss.
H. 693O.

Den Weibspersonen in der Militär - Gränze wird das Hinausheirathen in das Pro-

vinciale gestattet.
tz. 6937.

- Auf eben die Art , wie im tz. 8935 angeführt wurde , sind alle durch Kriegsgefangene
oder Deserteure während ihres Ausbleibens im Auslande geschlossenen Ehen als ungültig zu
erklären , und zu trennen ; und es kann nur bey den ersteren , wenn besonders rücksichtswür - b^ k-ens geschlossenen Ehen

dige Gründe dafür sprechen , und erweislich Vorkommen , eine Ausnahme Statt finden , auf sind ungültig,
welchen Fall die betreffenden Chefs zu einer abermahligen Trauung die Erlaubniß zu erthei - ^ th.am .v. 3 un. 9., . k - m.

len haben.
§. 8938.

Die Verheiratheten sind mit der Unterscheidung,  wie viel derselben Ausweisung der Verl,eira-
nach der ersten und wie viel nach der zwe yten Clas,e  verehelichet sind , nebst Zu - Theten in v.n, . .o>a--

w achs und Abgang  in den Monath - Tabellen auszuweisen . Hkth.am -o. 2un . 8,2. L 2,8s.

Inländer.

Hkth . an» y. Sep . 812 . L 3424.

Heirathen der Gränz -Weibs-
personrn in das Provineiale
wird gestattet.
Hkth .am >6. S -p. 9 , 3. 8 364 ».

Die von den Kriegsgefan¬
genen oder Deserteuren im
Auslande während ihres Aus¬

land vm. 7?
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